
Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

14. Landschaftsversammlung 2014-2020

 An die Mitglieder 

des Krankenhausausschusses 1

Köln, 13.11.2020
Frau Pelzer 
LVR-Klinik Düren

Krankenhausausschuss 1

Donnerstag, 26.11.2020, 10:00 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 32. Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr. 0221/809-6011.

Hinweis:

Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung statt. Bei Betreten des 
Sitzungsraumes sowie während der gesamten Dauer der Sitzung, auch am 
Sitzplatz, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese kann beim Sprechen 
kurzzeitig abgesetzt werden. 

Durch die Verwaltung werden weitere Hygienemaßnahmen getroffen. 

Bitte begeben Sie sich nicht zum Sitzungsort, wenn Sie Symptome einer 
Erkältungskrankheit aufweisen, in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person 
hatten, die an COVID-19 erkrankt ist, oder Sie sich in den letzten 14 Tagen in 
einem internationalen Risikogebiet gemäß Bestimmung durch das Robert-Koch-
Institut aufgehalten haben. Im Falle eines vorhergehenden Aufenthaltes in 
einem internationalen Risikogebiet ermöglicht ein negatives COVID-19-
Testergebnis die Anwesenheit bei der Sitzung.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend 
der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertretung rechtzeitig 
benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

2. Niederschrift über die 31. Sitzung vom 07.09.2020   

3. Weiterentwicklung der Bereiche für Soziale Rehabilitation
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale

14/4351 K 

4. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

5. Bericht aus der Verwaltung   

5.1. LVR-Verbundzentrale   

5.2. Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn   

5.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Düren   

6. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift über die 31. Sitzung vom 07.09.2020   

8. Bericht über die Budgetverhandlungen 2020 für den KHG-
Bereich des LVR-Klinikverbundes
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale

14/4356 K 

9. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) NRW 
hier: Besuch der Abteilung für Allgemeine Psychiatrie der 
LVR-Klinik Düren 
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale

14/4359 K 

10. Aufwands- und Ertragsentwicklung im III. Quartal 2020   

10.1. III. Quartalsbericht 2020 der LVR-Klinik Bonn 
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn

14/4409 K 

10.2. III. Quartalsbericht 2020 der LVR-Klinik Düren
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Düren

14/4384 K 

11. Vergabeübersichten über das  III. Quartal 2020 mit einer 
Vergabesumme ab EUR 10.000,-

  

11.1. Vergabeübersicht über das III. Quartal 2020 der LVR-
Klinik Bonn
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn

14/4410 K 

11.2. Vergabeübersicht über das III. Quartal 2020 der LVR-
Klinik Düren
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Düren

14/4385 K 

11.3. Vergaben des LVR-Dezernates Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für 
Menschen GmbH für die LVR-Kliniken Bonn und Düren für 
das III. Quartal 2020
Berichterstattung:  LVR-Dezernat Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für 
Menschen GmbH

14/4399 K 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

12. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

13. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die 
Allgemeinpsychiatrie
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale, Klinikvorstand 
LVR-Klinik Düren

  

14. Bericht aus der Verwaltung   

14.1. LVR-Verbundzentrale   

14.2. Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn   

14.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Düren   

15. Verschiedenes   

 
 

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

R e c k i 



TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung
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14. Landschaftsversammlung 2014-2020

Niederschrift
über die 31. Sitzung des Krankenhausausschusses 1

am 07.09.2020 in Köln, Landeshaus

- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Bündgens, Willi
Stieber, Andreas-Paul für Feilen, Hans-Peter
Fenninger, Georg
Mucha, Constanze
Plum, Franz
Loepp, Helga für Schavier, Karl
Dr.  Schoser, Martin
Solf, Michael-Ezzo
Sonntag, Ullrich

SPD

Berg, Frithjof
Eichner, Harald
Heinisch, Iris
Wucherpfennig, Brigitte für Pöhler, Raoul
Recki, Gerda Vorsitzende
Schmitz, Hans
Schulz, Margret

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd
Kappel, Angelica-Maria für Deussen-Dopstadt, Gabi
Tuschen, Johannes-Jürgen für Scholz, Tobias

FDP

Müller-Rech, Franziska (MdL)
Breuer, Klaus für Radoch-Hamzic, Amila

Die Linke.

Hamm, Gudrun

FREIE WÄHLER

Spies, Erich
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Verwaltung:

Wenzel-Jankowski, Martina LVR-Dezernentin
Klinikverbund und Heilpädagogische Hilfen

Dr. Möller-Bierth, Ulrike LVR-FBL‘in 81
Stephan-Gellrich, Susanne LVR-FBL'in 84

Frielingsdorf, Stefan LVR-Stabsstelle
Inklusion-Menschenrechte-Beschwerden

Busch, Bärbel (bis 11.05 Uhr) FB 31.01
Giffeler, Simon (ab 11.05 Uhr) FB 31.10

LVR-Klinik Bonn:

van Brederode, Michael KD, Vorsitzender des Vorstands
Daub, Tillmann Protokoll

LVR-Klinik Düren:

Menzel, Frank KD, Vorsitzender des Vorstands
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T a g e s o r d n u n g 

Nichtöffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschriften   

2.1. Niederschrift über die 29. Sitzung vom 14.05.2020   

2.2. Niederschrift über die 30. Sitzung vom 24.06.2020   

3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und 
Lageberichte 2019 der LVR-Kliniken

  

3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes 2019 der LVR-Klinik Bonn 

14/4203 K 

3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes 2019 der LVR-Klinik Düren

14/4208 K 

4. Lageberichte 2019 der LVR-Kliniken   

4.1. Lagebericht 2019 der LVR-Klinik Bonn 14/4202 K 

4.2. Lagebericht 2019 der LVR-Klinik Düren 14/4206 K 

5. Personalmaßnahmen   

5.1. Wiederbestellung zum Stellvertreter der Pflegedirektion im 
Klinikvorstand der LVR-Klinik Bonn

14/4277 E 

5.2. Befristete Einstellung und Bestellung zum 
Kaufmännischen Direktor und Vorsitzenden des 
Klinikvorstandes der LVR-Klinik Bonn

14/4284 E 

6. Bestellung einer Ombudsperson für die LVR-Klinik Düren 14/4185 B 

7. Bericht über die Umsetzung des 
Gesamtfinanzierungsplanes für den LVR-Klinikverbund 
(492 Mio. € Programm)

14/4175 K 

8. Investitionsprogramm 2020 für Krankenhäuser des 
Landes Nordrhein-Westfalen

14/4159 K 

9. Abschlussbericht zur Krankenhausplanung NRW 2015 14/4047 K 

10. Besuchsberichte nach PsychKG NRW in den LVR-Kliniken   

10.1. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) NRW 
hier: Besuch des Therapiezentrums Bergheim der LVR-
Klinik Düren

14/3993 K 
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10.2. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) NRW 
hier: Besuch der Dependance Eitorf der LVR-Klinik Bonn 
am 07.02.2020

14/4142 K 

10.3. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) NRW 
hier: Besuch der Abteilung für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der 
LVR-Klinik Bonn

14/4153 K 

11. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2020   

11.1. II. Quartalsbericht 2020 der LVR-Klinik Bonn 14/4204 K 

11.2. II. Quartalsbericht 2020 der LVR-Klinik Düren 14/4187 K 

12. Vergaben   

12.1. Vergabeentscheidung bzgl. 
a) des Tausches der Brandmelder an vorhandenen 
Brandmeldeanlagen der LVR-Klinik Düren sowie 
b) des Abschlusses eines Wartungsvertrages für die 
Brandmeldeanlagen der LVR-Klinik Düren 

14/4287 B 

12.2. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2020 der LVR-Klinik 
Bonn 

14/4205 K 

12.3. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2020 der LVR-Klinik 
Düren

14/4186 K 

12.4. Vergaben des LVR-Dezernates Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für 
Menschen GmbH für die LVR-Kliniken Bonn und Düren für 
das II. Quartal 2020

14/4302 K 

13. Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Bonn und Düren 14/4303 K 

14. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die 
Allgemeinpsychiatrie

  

15. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

16. Beschlusskontrolle   

17. Bericht aus der Verwaltung   

17.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

17.2. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn   

17.3. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Düren   

18. Verschiedenes   
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Öffentliche Sitzung

19. Niederschriften   

19.1. Niederschrift über die 29. Sitzung vom 14.05.2020   

19.2. Niederschrift über die 30. Sitzung vom 24.06.2020   

20. Jahresabschlüsse 2019 der LVR-Kliniken   

20.1. Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Bonn 14/4201 B 

20.2. Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Düren 14/4207 B 

21. Wirtschaftsplanentwürfe 2021 des LVR-Klinikverbundes 14/4192 E 

22. Weiterführung des Stipendienprogramms für 
Medizinstudierende im LVR-Klinikverbund

14/4116 E 

23. Unbefristete Niederschlagung von 
Pflegekostenforderungen der LVR-Klinik Bonn

14/4309 B 

24. Traineeprogramm für das Management im LVR-
Klinikverbund und LVR-Verbund HPH

14/4152 K 

25. Zwischenbericht zur Erprobung von Angeboten von Peer-
Beratung im Übergang von der stationären zur 
ambulanten Behandlung 

14/4147 K 

26. Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-
Richtlinie (PPP-RL) - Ausnahmen zu den 
Qualitätssicherungsanforderungen 2020 in Folge der 
CORONA-Pandemie

14/4178 K 

27. Kompensation von kurzfristigen, krankheitsbedingten 
Personalausfällen und unvorhersehbarem 
Arbeitsaufkommen im Pflege- und Erziehungsdienst durch 
den Einsatz eines Springerpools/Stellenpools

14/4170 K 

28. Berichte der Integrationsbeauftragten der LVR-Klinik Bonn 
und der LVR-Klinik Düren

14/4252 K 

29. Bericht über die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen der 
LVR-Kliniken Bonn und Düren

14/4021 K 

30. LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention: Entwurf Jahresbericht 2019

14/3823 K 

31. Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2019 14/3966 K 

32. LVR-Energiebericht 2017 bis 2019 14/4112 K 

33. Möglichkeit des Einsatzes von Lastenfahrrädern in den 
LVR-Klinken  

  

34. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

35. Beschlusskontrolle   
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36. Bericht aus der Verwaltung   

36.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

36.2. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn   

36.3. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Düren   

37. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 11:15 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 10:55 Uhr

Ende der Sitzung: 11:15 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 19
Niederschriften

Punkt 19.1
Niederschrift über die 29. Sitzung vom 14.05.2020

Keine Wortmeldung

Die Niederschrift wird ohne Änderungswünsche genehmigt.

Punkt 19.2
Niederschrift über die 30. Sitzung vom 24.06.2020

Keine Wortmeldung.

Die Niederschrift wird ohne Änderungswünsche genehmigt.

Punkt 20
Jahresabschlüsse 2019 der LVR-Kliniken

Punkt 20.1
Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Bonn 
Vorlage Nr. 14/4201

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst einstimmig nachstehenden Beschluss:
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1. Der Krankenhausausschuss 1 nimmt den Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Bonn 
gemäß Vorlage Nr. 14/4201  zur Kenntnis. 

2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die 
Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten: 
2.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Bonn 
fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat die LVR-Klinik Bonn einen 
Jahresüberschuss in Höhe von EUR 400.452,65 erwirtschaftet. 
2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2019 in Höhe von EUR 400.452,65 sowie einer 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 2.729,46 wird ein Betrag in Höhe von EUR 
403.182,11 der Rücklage zugeführt. 

3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Bonn wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der 
Betriebssatzung Entlastung erteilt. 

Punkt 20.2
Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Düren
Vorlage Nr. 14/4207

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst einstimmig nachstehenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 1 nimmt den Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Düren 
gemäß Vorlage 14/4207 zur Kenntnis. 
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die 
Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten: 
2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Düren 
fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat die LVR-Klinik Düren einen 
Jahresu berschuss in Höhe von EUR 53.986,42 erwirtschaftet. 
2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2019 in Höhe von EUR 53.986,42 zuzüglich 
des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 95.357,07 sowie einer Entnahme aus der Rücklage 
in Höhe von EUR 1.066.986,27 wird ein Betrag in Höhe von EUR 1.090.000,00 der 
Rücklage zugeführt.  
Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 126.329,76 wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. 
3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Düren wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der 
Betriebssatzung Entlastung erteilt. 

Punkt 21
Wirtschaftsplanentwürfe 2021 des LVR-Klinikverbundes
Vorlage Nr. 14/4192

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst einstimmig nachstehenden empfehlenden Beschluss:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2021 einschließlich 
des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung 
der Vorlage Nr. 14/4192 festgestellt. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2021 bis zur Drucklegung 
noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne 
Einzelaufführung in Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen 
Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen 
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Ergebnisse haben.

Punkt 22
Weiterführung des Stipendienprogramms für Medizinstudierende im LVR-
Klinikverbund
Vorlage Nr. 14/4116

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst einstimmig nachstehenden empfehlenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gemäß Vorlage Nr. 14/4116 beauftragt, das Stipendienprogramm 
zur Förderung von Medizinstudierenden für den LVR-Klinikverbund weitere vier Jahre ab 
dem 01.01.2021 fortzuführen.

Punkt 23
Unbefristete Niederschlagung von Pflegekostenforderungen der LVR-Klinik Bonn
Vorlage Nr. 14/4309

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst einstimmig nachstehenden Beschluss:

Nach § 17 Abs. 3 Ziffer 19 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken des 
Landschaftsverbands Rheinland werden die Pflegekostenforderungen der LVR-Klinik Bonn 
in Höhe von EUR 41.808,04 gemäß Vorlage Nr. 14/4309 niedergeschlagen. 

Punkt 24
Traineeprogramm für das Management im LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund 
HPH
Vorlage Nr. 14/4152

Frau Schulz begrüßt die Durchführung des Traineeprogrammes und spricht sich für eine 
Ausweitung der Traineeprogramme für die mittlere Führungsebene aus.

Das Traineeprogramm für das Management im LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund HPH 
wird gemäß Vorlage Nr. 14/4152 zur Kenntnis genommen. 

Punkt 25
Zwischenbericht zur Erprobung von Angeboten von Peer-Beratung im Übergang 
von der stationären zur ambulanten Behandlung 
Vorlage Nr. 14/4147

Keine Wortmeldung.

Der Zwischenbericht zur Erprobung von Angeboten von Peer-Beratung im Übergang von 
der stationären zur ambulanten Behandlung wird entsprechend der Vorlage Nr. 14/4147 
zur Kenntnis genommen.
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Punkt 26
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Personalausstattung 
Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) - Ausnahmen zu den 
Qualitätssicherungsanforderungen 2020 in Folge der CORONA-Pandemie
Vorlage Nr. 14/4178

Keine Wortmeldung.

Der Bericht über die Ausnahmen zu den Qualitätssicherungsanforderungen 2020 der 
Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) in Folge der 
CORONA-Pandemie wird gemäß Vorlage Nr. 14/4178 zur Kenntnis genommen.

Punkt 27
Kompensation von kurzfristigen, krankheitsbedingten Personalausfällen und 
unvorhersehbarem Arbeitsaufkommen im Pflege- und Erziehungsdienst durch 
den Einsatz eines Springerpools/Stellenpools
Vorlage Nr. 14/4170

Frau Schulz lobt den Einsatz von Springerpools im Pflege- und Erziehungsdienst.

Der Bericht über den Pflegepool des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf wird gemäß Vorlage Nr. 14/4170 zur Kenntnis genommen.

Punkt 28
Berichte der Integrationsbeauftragten der LVR-Klinik Bonn und der LVR-Klinik 
Düren
Vorlage Nr. 14/4252

Frau Schulz bittet um weitere Informationen zu den SIM-Leistungen (Sprach-
Integrations-Mittler). Frau Wenzel-Jankowski bestätigt die hohe Nachfrage nach den 
Leistungen der Sprach- und Integrationsmittler*innen und setzt sich für den Erhalt dieser 
Leistungen u.a. auch durch den Klinikverbund ein.

Die Berichte der Integrationsbeauftragten der LVR-Kliniken Bonn und Düren werden 
gemäß Vorlage 14/4252 zur Kenntnis genommen.

Punkt 29
Bericht über die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen der LVR-Kliniken Bonn 
und Düren
Vorlage Nr. 14/4021

Keine Wortmeldung.

Der Bericht über die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen der LVR-Kliniken Bonn und 
Düren wird gemäß Vorlage 14/4021 zur Kenntnis genommen.
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Punkt 30
LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention: Entwurf 
Jahresbericht 2019
Vorlage Nr. 14/3823

Keine Wortmeldung.

Der Entwurf des Jahresberichtes 2019 zum LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wird gemäß Vorlage-Nr. 14/3828 zur Kenntnis genommen. 

Nach Beratung in allen Fachausschüssen im LVR ist abschließend eine Beschlussfassung 
durch den Ausschuss für Inklusion mit seinem Beirat für Inklusion und Menschenrechte in 
der Sitzung am 24.09.2020 geplant.

Punkt 31
Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2019
Vorlage Nr. 14/3966

Keine Wortmeldung.

Der Bericht zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse wird gemäß Vorlage Nr. 14/3966 zur Kenntnis genommen. 

Punkt 32
LVR-Energiebericht 2017 bis 2019 
Vorlage Nr. 14/4112

Herr Tuschen lobt den umfassenden Bericht, der eine Basis für die zukünftigen 
Beratungen biete.

Der LVR-Energiebericht 2017 bis 2019 wird gemäß Vorlage 14/4112 zur Kenntnis 
genommen.

Punkt 33
Möglichkeit des Einsatzes von Lastenfahrrädern in den LVR-Klinken  

Keine Wortmeldung.

Punkt 34
Anträge und Anfragen der Fraktionen

Keine Wortmeldung.

Punkt 35
Beschlusskontrolle

Keine Wortmeldung.
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Punkt 36
Bericht aus der Verwaltung

Punkt 36.1
Bericht LVR-Verbundzentrale

Keine Wortmeldung.

Punkt 36.2
Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn

Keine Wortmeldung.

Punkt 36.3
Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Düren

Keine Wortmeldung.

Punkt 37
Verschiedenes

Keine Wortmeldung.

Troisdorf, 16.10.2020 

Die Vorsitzende 

R e c k i

Bonn, 09.09.2020 

Für den Vorstand 

v a n   B r e d e r o d e
Vorsitzender des Vorstands



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/4351

öffentlich

Datum: 12.10.2020

Dienststelle: Fachbereich 84

Bearbeitung: Herr Mertens

Krankenhausausschuss 3 
Krankenhausausschuss 2 
Krankenhausausschuss 4 
Krankenhausausschuss 1

23.11.2020 
24.11.2020 
25.11.2020 
26.11.2020

Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Weiterentwicklung der Bereiche für Soziale Rehabilitation

Kenntnisnahme:
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Zusammenfassung: 

Die Vorlage berührt insbesondere folgende Zielrichtungen des LVR Aktionsplans zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention: 

 Z1   Die Partizipation von Menschen mit Behinderung im LVR ausgestalten 

 Z2   Die Personenzentrierung im LVR weiterentwickeln 

 Z4   Den inklusiven Sozialraum mitgestalten 

 Z5   Die Barrierefreiheit in allen LVR-Liegenschaften herstellen 

 Z12 Vorschriften und Verfahren im LVR systematisch untersuchen und anpassen 

Der Gesundheitsausschuss (GA) hat in seiner Sitzung am 23.03.2018 mit Bezug auf Vorlage 

14/2462 gebeten, über die weitere Entwicklung der Bereiche für Soziale Rehabilitation alle 

zwei Jahre im Rahmen eines Qualitäts- und Leistungsberichtes zu berichten. 

Die Verwaltung legt nun für das Bezugsjahr 2019 den dritten Kennzahlenbericht der 

Abteilungen für Soziale Rehabilitation vor. 

Mit dem vorgelegten Qualitätsbericht wird im Wesentlichen die erreichte Konsolidierung 

der Abteilungen für Soziale Rehabilitation nach dem ausgewiesenen Entwicklungsprozess 

der Jahre 2014 – 2017 bestätigt. 

Die ergänzenden Ausführungen der Berichtsvorlage verweisen auf die immer noch 

anstehende Aufgabe der Beschaffung von Wohnraum bzw. Ersatz für bestehende 

Wohnmöglichkeiten für Klient*innen der Abteilungen für Soziale Rehabilitation. 

Insbesondere auf Grund der nach wie vor angespannten Situation auf dem Wohnungs- 

und Grundstücksmarkt konnten diesbezüglich noch keine Lösungen im erforderlichen 

Umfang gefunden werden. Trotzdem konnten an allen Abteilungen Aktivitäten – in 

unterschiedlichem Ausmaß - zur Verbesserung der Wohnsituation unternommen werden. 

Letztlich haben die Aktivitäten rund um die Umsetzung des SGB IX (BTHG), hier 

insbesondere die Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen zum 

01.01.2020 im Mittelpunkt der Weiterentwicklung im Jahre 2019 gestanden. Dieser 

Umstellungsprozess hat Kräfte in nennenswertem Umfang gebunden. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/4351: 

1. Auftrag 

Die Krankenhausausschüsse (KA) als zuständige Fachausschüsse der 

Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland haben in der 

Sitzungsrunde im Juni 2014 (Vorlagen Nr. 13/3351/1 KA 1; 13/3357/1 KA 2; 13/3352/1 

KA 3 und 13/3354/1 KA 4) die Entwicklungskonzeptionen der Bereiche für Soziale 

Rehabilitation der LVR-Kliniken beschlossen und damit die Verwaltung beauftragt, ein 

einheitliches Qualitätsmanagement einzuführen. Zu diesem Zweck wurde ein 

Rahmenkonzept, das je nach Anforderungen örtlich anzupassen ist, erarbeitet. 

Im „Rahmenkonzept Qualitätsmanagement der Abteilungen für Soziale Rehabilitation der 

LVR-Kliniken“ (Rahmenkonzept QM) vom 20.10.20151 ist zum Thema Berichtswesen 

geregelt, dass die Abteilungsleitungen jährlich einen kurzen Bericht - Stichtag 31.12. - 

erstellen, der eine Kennzahlenübersicht mit gemeinsam im Klinikverbund festgelegten 

Kennzahlen und die wichtigsten Ergebnisse von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und  

-entwicklung enthält. Diese Berichte dienen der internen Verwendung. 

Entsprechend des Auftrags der Krankenhausauschüsse regelt das Rahmenkonzept QM 

zudem, dass auf Basis dieser Berichte und der Kennzahlenübersichten alle zwei Jahre ein 

Qualitäts- und Leistungsbericht Soziale Rehabilitation des LVR-Klinikverbundes mit einer 

kurzen Bewertung und einem Ausblick hinsichtlich der weiteren Entwicklung erstellt 

werden soll.  

Mit Bezugsjahr 2017 wurde im März 2018 bereits ein zweiter Qualitätsbericht mit den 

Vorlagen 14/2415 KA 1, 14/2416 KA 2, 14/2457 KA 3 und 14/2458 KA 4 den 

Krankenhausauschüssen vorgelegt.   

Mit Vorlage 14/2462 wurde in der Sitzungsrunde März 2018 abschließend und 

zusammenfassend über den Entwicklungsprozess zur Weiterentwicklung der Bereiche für 

Soziale Rehabilitation berichtet. Der Gesundheitsausschuss (GA) hat in seiner Sitzung am 

23.03.2018 mit Bezug auf Vorlage 14/2462 gebeten, über die weitere Entwicklung der 

Bereiche für Soziale Rehabilitation alle zwei Jahre im Rahmen eines Qualitäts- und 

Leistungsberichtes zu berichten. 

Die Verwaltung legt nun für das Bezugsjahr 2019 den dritten Kennzahlenbericht der 

Abteilungen für Soziale Rehabilitation vor. Die angegebenen Daten beziehen sich, sofern 

nicht anders gekennzeichnet, auf den Stichtag 31.12.2019. 

Darüber hinaus wird gemäß Auftrag kurz und zusammenfassend über den aktuellen 

Entwicklungsstand der Abteilungen berichtet. 

2. Qualitätsbericht 2019 

Mit den Kennzahlen dieses Qualitätsberichtes werden die wesentlichen Ergebnisse des 

gesteuerten Entwicklungsprozesses aus den Jahren 2014 bis 2017, über die mit dem 

Qualitätsbericht zum Bezugsjahr 2017 berichtet wurde, bestätigt. Die damit verbundene 

1 Bei Textlegung befindet sich eine Überarbeitung des Rahmenkonzeptes 
Qualitätsmanagement in Abstimmung  
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Konsolidierung der Abteilungen ist Fundament für bedarfsorientierte 

Weiterentwicklungsprozesse, die unter sich fortlaufend verändernden 

Rahmenbedingungen, insbesondere durch die schrittweise Umsetzung und 

Implementierung der neuen Vorschriften des SGB IX (BTHG umzusetzen sind. 

51 % des Gesamtangebotes der Abteilungen für Soziale Rehabilitation an den LVR-

Kliniken sind ambulante Leistungen. 

Dies ist nach Auffassung der Verwaltung ein erfreuliches Ergebnis, insbesondere, da sich 

die Abteilungen nach wie vor der Aufgabe stellen, auch als schwierig eingeschätzte 

Menschen mit seelischer Behinderung und ehemalige Patient*innen aus dem 

Maßregelvollzug zu betreuen.   

Aus den Abteilungen wird nach wie vor über eine - das Angebot deutlich übersteigende - 

hohe Nachfrage nach Plätzen der besonderen Wohnformen berichtet. 

Inwieweit auch für diese Klientel eine ambulante Form der Versorgung realisiert oder 

angestrebt und damit eine weitere Ambulantisierung des Leistungsangebotes angestrebt 

werden kann, ist von fachlichen Fragen im engeren Sinne, aber auch von den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen und Realisierungsmöglichkeiten auf dem angespannten 

Wohnungs- und Grundstücksmarkt abhängig.  

3. Weiterentwicklung der Abteilungen: aktueller Sachstand  

Nach der beschriebenen und mit dem QB dokumentierten Konsolidierungsphase rücken 

zwei Aspekte in den Fokus der weiteren Entwicklung der Abteilungen. Zum einen das 

noch nicht gelöste Problem bezüglich der Wohnraumsituation für Klient*innen der 

Abteilungen für Soziale Rehabilitation der LVR-Kliniken (durchaus divergierende aktuelle 

Sachstände je nach Klinik und Abteilung) und zum anderen die weitere Umsetzung des 

SGB IX (BTHG) und des entsprechenden Landesrahmenvertrages gemäß § 131 SGB IX. 

3.1 Wohnraum für Klient*innen 

Mit Vorlage 14/2462 wurde in der Ausschussrunde im März 2018 abschließend über die 

Projektphase der Weiterentwicklung der Bereiche für Soziale Rehabilitation der LVR-

Kliniken berichtet, die von 2014 (Beschlussfassung im Juni 2014) bis 31.12.2017 

andauerte. Insgesamt konnten, abgesehen von der Gebäudeentwicklung, durchweg 

positive Ergebnisse für die Weiterentwicklung der Bereiche erzielt werden.  

Zur Situation der nutzbaren Wohnräume wurde seinerzeit abschließend festgestellt:  

„Die Schaffung bzw. Bereitstellung von neuem Wohnraum in Form von Ersatzneubauten 

für stationäre Einheiten oder Wohnraum für Klientinnen und Klienten, die im Rahmen des 

ambulant betreuten Wohnens betreut werden sollen, konnte bis zum 31.12.2017 auf 

Grund der angespannten Situation auf dem Grundstücks- und Wohnungsmarkt an 

keinem Standort realisiert werden.“ 

Seit diesem Bericht konnten trotz der weiterhin angespannten Situation auf dem 

Wohnungs- und Grundstückmarkt kleine Fortschritte erzielt werden (jeweils Sachstand 

bei Schriftlegung): 

LVR-Klinik Bedburg-Hau: Sanierung und Umbau des Gebäudes Haus 35, 

welches von einer anbieterverantworteten Wohngemeinschaft der Abteilung für 

Soziale Rehabilitation genutzt wird, haben begonnen und sollen noch im Jahre 

2020 abgeschlossen werden. 
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LVR-Klinik Düren: Die Herrichtung der ehemaligen gerontopsychiatrischen 

Tagesklinik in der Stadt Düren für Wohnraum im Ambulant Betreuten Wohnen, 

zum Teil als Ersatz für bisherige stationäre Plätze auf dem Klinikgelände, steht 

unmittelbar bevor. 

LVR-Klinikum Düsseldorf: Eine umfangreiche Brandschutzsanierung der AWG 

Limburgstr. hat begonnen. 

LVR-Klinik Köln: Es konnte trotz der erheblichen Probleme auf dem Kölner 

Wohnungsmarkt eine weitere Wohnmöglichkeit im Ambulant Betreuten Wohnen 

erschlossen werden. Die Nutzungsmöglichkeit für eine weitere Person wird zurzeit 

geprüft. 

LVR-Klinik Mönchengladbach: Die Überlegungen für die Schaffung eines 

Ersatzneubaus gemeinsam mit der ViaNobis GmbH (Bauträger und künftiger 

Eigentümer) zur Nutzung von 12 stationären Plätzen durch den LVR-Wohnverbund 

als Mieter sind weit fortgeschritten. 

LVR-Klinik Viersen: Der Ankauf eines Grundstücks für einen Ersatzneubau für 

den LVR-Wohnverbund ist in der Endphase der Umsetzung, der Abschluss ist 

abhängig von Ergebnissen der abschließenden Prüfungen. 

Insbesondere für die Abteilung der LVR-Klinik Bedburg-Hau scheint die o.g. Maßnahme 

nicht ausreichend zu sein. Trotz erheblicher Bemühungen der Abteilungsleitung und des 

Klinikvorstandes konnten bisher keine Grundstücke, Wohnungen, etc. als Ersatz oder 

Ergänzung für den Gebäudebestand gefunden werden. Gemeinsam mit der Verwaltung 

des LVR, unter Beteiligung der relevanten Fachbereiche und Dezernate, wird die LVR-

Klinik Bedburg-Hau ein Projekt mit nachstehender Zielsetzung auflegen: 

„Bereitstellung von ausreichendem und geeignetem Wohnraum für die Bewohner*innen 

der Abteilung für Soziale Rehabilitation in unterschiedlichen Wohnformen in fachlich und 

wirtschaftlich vertretbarer Form in den nächsten 7 Jahren.“ 

Mit dieser mittelfristigen Planung und der angestrebten konzertierten Aktion sollte es aus 

Sicht der Verwaltung gelingen, die Anforderungen an eine moderne Gebäudeentwicklung 

zu erfüllen.  

3.2 Weitere Umsetzung des SGB IX (BTHG) 

Zu Beginn des Jahres 2020 kam es zur Trennung der existenzsichernden Leistungen von 

den Fachleistungen für Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe gemäß SGB IX 

(BTHG). 

Im Vorfeld waren dazu im Jahre 2019 erhebliche Aktivtäten der Leistungsträger, aber 

auch der Einrichtungen (Leistungserbringer) zu entwickeln, abzustimmen und 

umzusetzen. 

Im Ergebnis wurden mit den Klient*innen bzw. deren gesetzl. Vertretungen neue Wohn- 

und Betreuungsverträge mit der Berücksichtigung der Trennung der Fachleistungen von 

den existenzsichernden Leistungen abgeschlossen. 

Entsprechende Anträge auf Bewilligung von Leistungen zum Lebensunterhalt und für 

Wohnkosten waren überwiegend bei den Grundsicherungsämtern zu stellen. 

Es hat sich als notwendig erwiesen, dass der Umstellungsprozess durch die 

Mitarbeitenden der Abteilungen für Soziale Rehabilitation umfangreich und intensiv zu 

begleitet wurde. 
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Hinsichtlich der qualitativen Weiterentwicklung der Abteilungen haben sich spezifische 

Konzepte zur Personalentwicklung, Gewaltprävention und zum Qualitätsmanagement in 

einer ersten Stufe bewährt.  

Aktuell und im Folgejahr werden diese Konzepte überprüft und ggfls. überarbeitet. 

Bereits im letzten Qualitätsbericht wurde darauf hingewiesen, dass verschiedene 

Konzepte erprobt und organisatorische Prozesse angepasst werden müssen. Die damit 

verbundene konzeptionelle Konsolidierung der Abteilungen kann als noch nicht 

abgeschlossen betrachtet werden. Vielmehr sind mit der phasenweisen Umsetzung des 

SGB IX (BTHG) neue Anpassungen und möglicherweise zum Teil auch notwendige 

Neubewertungen bisheriger Zielvorstellungen erforderlich.  

Als Grundlage für diese Anpassungen und ggfls. Neubewertungen und den Abschluss 

neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen sind die neuen Strukturen, die durch 

das SGB IX und den Landesrahmenvertrag gemäß § 131 SGB IX vorgegeben werden, zu 

berücksichtigen. Dabei sollen Fachkonzepte als wichtige Bezugsgröße für die Ermittlung 

neuer Vergütungssätze herangezogen werden. Diese Fachkonzepte sind in nächster Zeit 

zu erarbeiten und im LVR-Verbund abzustimmen. 

Im Ergebnis ist neben konzeptionellen Veränderungen auch eine notwendige 

Überarbeitung des Kennzahlensatzes, der Grundlage der Qualitätsberichte ist, nicht 

auszuschließen. 

4. Ausblick 

Mit dem vorgelegten Qualitätsbericht wird im Wesentlichen die erreichte Konsolidierung 

der Abteilungen für Soziale Rehabilitation nach dem ausgewiesenen Entwicklungsprozess 

der Jahre 2014 – 2017 bestätigt. 

Soweit eine Einschätzung nach jetzigem Stand zur Umsetzung des SGB IX (BTHG) 

möglich ist, sind mit den vorgeschriebenen Fachkonzepten als Basis für 

Vergütungsverhandlungen, Meilensteine gesetzt, welche die künftige Entwicklung der 

Abteilungen für Soziale Rehabilitation deutlich beeinflussen werden. 

In Vertretung 

W e n z e l  -  J a n k o w s k i 

Anlage 

Qualitätsbericht 2019 der Abteilungen für Soziale Rehabilitation im LVR-Klinikverbund 
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1. Einleitung 

Die Krankenhausausschüsse (KA) als zuständige Fachausschüsse der Landschaftsversamm-
lung des Landschaftsverbandes Rheinland haben in der Sitzungsrunde im Juni 2014 (Vorla-
gen Nr. 13/3351/1 KA 1; 13/3357/1 KA 2; 13/3352/1 KA 3 und 13/3354/1 KA 4) die Ent-
wicklungskonzeptionen der Bereiche für Soziale Rehabilitation der LVR-Kliniken beschlossen 
und damit die Verwaltung beauftragt, ein einheitliches Qualitätsmanagement einzuführen. 
Zu diesem Zweck wurde ein Rahmenkonzept, das je nach Anforderungen örtlich anzupassen 
ist, erarbeitet. 

Im „Rahmenkonzept Qualitätsmanagement der Abteilungen für Soziale Rehabilitation der 
LVR-Kliniken“ (Rahmenkonzept QM) vom 20.10.20151 ist zum Thema Berichtswesen gere-
gelt, dass die Abteilungsleitungen jährlich einen kurzen Bericht - Stichtag 31.12. - erstellen, 
der eine Kennzahlenübersicht mit gemeinsam im Klinikverbund festgelegten Kennzahlen und 
die wichtigsten Ergebnisse von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und –entwicklung ent-
hält. Diese Berichte dienen der internen Verwendung. 
Entsprechend des Auftrags der Krankenhausauschüsse regelt das Rahmenkonzept QM zu-
dem, dass auf Basis dieser Berichte und der Kennzahlenübersichten alle zwei Jahre ein Qua-
litäts- und Leistungsbericht Soziale Rehabilitation des LVR-Klinikverbundes mit einer kurzen 
Bewertung und einem Ausblick hinsichtlich der weiteren Entwicklung erstellt werden soll. Ein 
erster Qualitätsbericht wurde mit Bezugsjahr 2015 im Januar 2017, mit den Vorlagen 
14/1725 KA 1, 14/1749 KA 2, 14/1741 KA 3 und 14/1750 KA 4 und mit Bezugsjahr 2017 
ein zweiter Bericht im März 2018, mit den Vorlagen 14/2415 KA 1, 14/2416 KA 2, 14/2457 
KA 3 und 14/2458 KA 4 den Krankenhausauschüssen vorgelegt.   
Mit Vorlage 14/2462 wurde in der Sitzungsrunde März 2018 abschließend und zusammen-
fassend über den Entwicklungsprozess zur Weiterentwicklung der Bereiche für Soziale Re-
habilitation berichtet. Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2018 mit 
Bezug auf Vorlage 14/2462 gebeten, über die weitere Entwicklung der Bereiche für Soziale 
Rehabilitation alle zwei Jahre im Rahmen eines Qualitäts- und Leistungsberichtes zu berich-
ten. 

Die Verwaltung legt nun für das Bezugsjahr 2019 den dritten Kennzahlenbericht der Abtei-
lungen für Soziale Rehabilitation vor. Die angegebenen Daten beziehen sich, sofern nicht 
anders gekennzeichnet, auf den Stichtag 31.12.2019. 
Die mit diesem Qualitätsbericht verwendeten Kennzahlen der Jahre 2015 bis 2019 beruhen 
auf den durch die Abteilungen für Soziale Rehabilitation der LVR-Kliniken gemachten Anga-
ben, die der Verbundzentrale auf Grundlage einer vorausgehenden Kennzahlenabfrage (mit 
Stichtagsabfrage zum 31.12. oder in einigen Fällen zum gesamten Kalenderjahr) zur Verfü-
gung gestellt wurden. Kennzahlen der Jahre 2011 und 2012, die vereinzelt vergleichend 
hinzugezogen werden, basieren – wie bereits im Qualitätsbericht zum Kalenderjahr 2017 – 
auf der umfassenden Analyse der Bereiche für Soziale Rehabilitation. Diese wurde dem Ge-
sundheitsausschuss mit Vorlage 13/2365/1 vorgelegt und ging den Entwicklungskonzeptio-
nen der Bereiche für Soziale Rehabilitation voraus. 

Insgesamt kann mit dem vorgelegten Bericht die Weiterentwicklung der Abteilungen für So-
ziale Rehabilitation – insbesondere hinsichtlich der zunehmenden Ambulantisierung von 
Leistungsangeboten nachvollzogen und bewertet werden. Die Kliniken Essen, Bonn und Lan-
genfeld verfügen weiterhin nicht über eine eigene Abteilungsstruktur für ihre Bereiche der 
Sozialen Rehabilitation und werden in diesem QB daher nicht berücksichtigt.  

Wie bereits beim vorherigen Qualitätsbericht (Bezugsjahr 2017) gilt für die im folgenden 
dargestellten Kennzahlen, dass diese nicht herangezogen werden können und sollen, um 
den Grad der Inklusion der jeweils betreuten Menschen zu messen. Sie geben aber Hinweise 
darauf, inwiefern die derzeitigen institutionellen Rahmenbedingungen der Abteilungen für 

1 Bei Textlegung befindet sich eine Überarbeitung des Rahmenkonzeptes Qualitätsma-
nagement in Abstimmung  
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Soziale Rehabilitation den Regelungen der UN-BRK entsprechen und somit Teilhabe psy-
chisch erkrankter Menschen fördern bzw. diese ermöglichen können. Die Darstellung der 
Kennzahlen erfolgt anhand folgender Gliederung: 

 Kapitel 2: In diesem Kapitel werden Angaben zur Größe der Abteilungen und der 
Anzahl der in den Abteilungen betreuten Klient*innen gemacht. Kennzahlen zur Am-
bulantisierung und Dezentralisierung weisen darauf hin, inwiefern unabhängige Le-
bensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Artikel 19, UN-BRK) durch die 
Abteilungen für Soziale Rehabilitation gefördert werden.  

 Kapitel 3: Dieses Kapitel dient der Darstellung der derzeit betreuten Zielgruppe der 
Abteilungen für Soziale Rehabilitation. Ergänzend zu demografischen Angaben wie 
Alter und Geschlecht werden hier Leistungstypen, Kostenträger und Fachleistungs-
stunden beschrieben, auf deren Grundlage Klient*innen Hilfen der Abteilungen er-
halten. Ebenso wird die Anzahl der Krankenhausbehandlungen der Klient*innen im 
Verlauf und vor Aufnahme der Betreuung gezeigt. Diese Kennzahlen dienen als An-
haltspunkte, um die psychische Belastung der Klient*innen widerzuspiegeln.

 Kapitel 4: In Kapitel 4 werden Fluktuation und Verweildauer von Klient*innen in den 
Abteilungen dargestellt. Diese Kennzahlen können Aufschluss darüber geben, in wel-
chem Ausmaß Zugang zu anderen Unterstützungsdiensten besteht, inwiefern Ver-
selbstständigung von Klient*innen gelingt und wie kontinuierlich die Betreuung in 
den Abteilungen erfolgt. 

 Kapitel 5: In diesem abschließenden Kapitel wird die Stellung der Abteilungen im 
Kontext der regionalen Versorgung von Menschen mit Behinderungen aufgezeigt. 
Hierdurch wird deutlich, welchen Anteil die Abteilungen an der Gesamtversorgung 
von Menschen mit Behinderungen durch Eingliederungshilfeleistungen in ihrer jewei-
ligen Region haben.

Im Unterschied zum letzten Qualitätsbericht der Abteilungen, fehlt in diesem Bericht das 
Kapitel zur Klient*innenbefragung. 
Das im Oktober 2015 in Kraft getretene Rahmenkonzept Qualitätsmanagement der Abtei-
lungen für Soziale Rehabilitation schreibt vor, dass in einem Abstand von drei Jahren die 
Klient*innen der Abteilungen zur Zufriedenheit mit den erbrachten Hilfeleistungen befragt 
werden. Im Jahr 2017 wurde daher die erste Klient*innenbefragung durchgeführt (siehe 
Qualitätsbericht 2017).  
Aufgrund der Vielzahl der im LVR-Klinikverbund durchzuführenden Befragungen im Rahmen 
des Qualitätsmanagements (insbesondere Mitarbeitendenbefragung, Patient*innenbefra-
gung und Kooperationspartner*innenbefragung) ergab sich die Notwendigkeit die zeitlichen 
Ablaufprozesse der unterschiedlichen Befragungen zu optimieren sowie damit zusammen-
hängende Befragungszeitpunkte in den LVR-Kliniken synchron abzustimmen. Vor diesem 
Hintergrund verständigte sich der LVR-Klinikverbund auf folgende zeitliche Vereinbarung 
hinsichtlich der künftigen Durchführung der Klient*innenbefragung: Die Abteilungen setzen 
die maximal drei Wochen laufende Befragung alle drei Jahre im Zeitfenster zwischen April 
bis Oktober um. Der genaue Zeitpunkt der Befragung kann von den Abteilungen in diesem 
Zeitraum frei gewählt und individuell an die Abläufe der Organisation angepasst werden. Die 
zweite Klient*innenbefragung ist daher spätestens mit Ablauf des Oktobers im Jahr 2020 
abgeschlossen. Über die Ergebnisse der Befragung wird im Jahr 2021 gesondert Bericht 
erstattet.  

Mit der Einführung des BTHG verändern sich auch Begrifflichkeiten. In diesem Bericht wur-
den weiterhin die „alten“ Begrifflichkeiten verwendet, z.B. stationäre Wohnformen statt be-
sonderer Wohnformen, Hilfeleistungen anstatt „Assistenzleistungen“. Dies folgt einerseits 
der Absicht, die Vergleichbarkeit mit den vorangegangenen Qualitätsberichten zu erleich-
tern, andererseits auch in der Erwartung, dass umfangreichere Umstellungen – nicht nur in 
der Nomenklatur -  nach weiteren Umsetzungsphasen des BTHG und des Landesrahmenver-
trages gemäß § 131 SGB IX noch erfolgen und für die Berichterstattung weitergehende 
Konsequenzen haben werden. 
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2. Kapazitäten und Kapazitätsentwicklung der Abteilungen  

In Folge wird bei der Entwicklung der stationären und ambulanten Kapazitäten teilweise 
Bezug auf Kennzahlen zum Jahr 2012 (Stichtag 31.12.) genommen, um die Entwicklung der 
Abteilungen auch in Bezug zu der Ausgestaltung der Bereiche vor Beginn der Entwicklungs-
konzeptionen darstellen zu können. In Bezug auf die Kennzahlen der stationären Angebote 
in Viersen ab dem Jahr 2017 ist zu beachten, dass die Wohngruppe 30/10 nicht mehr bei 
der Darstellung berücksichtigt ist. Grund ist, dass die Wohngruppe geschlossen wurde (siehe 
Vorlage 14/2457) und bereits vorher nicht im Rahmen der Abteilung für Soziale Rehabilita-
tion geführt wurde.

2.1 Stationäres Wohnen  

Abbildung 1 verdeutlicht bei Betrachtung der Jahre 2012 bis 2019 insgesamt einen konti-
nuierlichen Rückgang der stationären Kapazitäten in den Abteilungen für Soziale Rehabili-
tation. In den Abteilungen werden zum 31.12.2019 damit noch 321 stationäre Plätze vor-
gehalten.  

Abb. 1: Stationäre Plätze im Zeitverlauf, jeweils zum 31.12.

Abbildung 2 zeigt, dass die verfügbaren stationären Plätze insbesondere von Klient*innen 
belegt werden, die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe empfangen. Zu einem Teil 
werden in den Abteilungen außerdem Plätze für Patient*innen aus der Maßregel vorgehalten, 
die sich aktuell in Beurlaubung befinden und über das Land NRW finanziert werden. Die 
Abteilungen betreuen zum 31.12.2019 außerdem 23 Personen, die aus der Maßregel entlas-
sen sind und im Rahmen der Eingliederungshilfe weiter begleitet werden. Die Abteilungen 
Düren (mit sieben Personen) und Viersen (mit 13 Personen) betreuen dabei im Abteilungs-
vergleich eine hohe Anzahl dieser Menschen. Zusätzlich werden im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe von den Abteilungen Düren und Viersen je sechs Klient*innen begleitet, die eine 
delinquente Vorgeschichte aufweisen, ohne dass vorausgehender Kontakt zur Maßregel be-
stand.   
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Abb. 2: Stationäre Belegung nach Rechtsgrundlage, 31.12.2019 

Anm.: Personen mit delinquenter und forensischer Vorgeschichte sind nur gesondert ausge-
wiesen, sofern dies den Abteilungen bekannt ist. Dunkelziffer möglich. 

In Abbildung 3 wird außerdem deutlich, dass der Anteil dezentraler stationärer Plätze in den 
Abteilungen für Soziale Rehabilitation im Jahr 2019 insgesamt bei 76 Prozent und damit um 
14 Prozentpunkte höher liegt als noch im Jahr 2011. Bis auf die Abteilung Viersen stellen 
alle Abteilungen zum Stichtag 31.12.2019 mehr dezentrale als zentrale stationäre Plätze 
bereit.  

Abb. 3: Anteil dezentraler stationärer Plätze im Zeitverlauf, jeweils zum 31.12.
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Abbildung 4 zeigt die Anzahl der Einzelzimmer im Verhältnis zu Doppelzimmern und Apart-
ments in den Abteilungen zum 31.12.2019. Entsprechend der WTG-Bestimmungen werden 
in den Abteilungen fast ausschließlich Einzelzimmer vorgehalten. 

Abb. 4: Zimmerverteilung im Stationären Wohnen, 31.12.2019 

2.2 Ambulantes Wohnen  

In Abbildung 5 wird das kontinuierliche Wachstum des Bereichs Ambulant Betreutes Wohnen 
ersichtlich. Die Anzahl der Klient*innen ist insgesamt von 70 ambulant betreuten Menschen 
in 2011 auf 227 Personen in 2019 gestiegen. Das größte Wachstum (von 18 Klient*innen in 
2011 auf 79 Klient*innen in 2019) hat hier die Abteilung in Bedburg-Hau vorzuweisen, die 
im Rahmen des konsequenten Abbaus stationärer Plätze eine entsprechende Verlagerung in 
die ambulante Betreuung vorgenommen hat.  

Abb. 5: Klient*innen Ambulant Betreuten Wohnen im Zeitverlauf, jeweils zum 31.12. 

Wie im stationären Wohnen werden im Ambulant Betreuten Wohnen vordergründig, insge-
samt für 183 Menschen, Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe bereitgestellt. Zu-
sätzlich werden 15 Patient*innen aus der Maßregel betreut, die sich aktuell in Beurlaubung 
befinden und über das Land NRW finanziert werden. Bedburg-Hau betreut mit zwölf Kli-
ent*innen im Abteilungsvergleich die größte Anzahl dieser Personen im ambulanten Bereich 
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(vgl. Abbildung 6). Insbesondere Viersen betreut mit 14 Klient*innen außerdem häufig Per-
sonen, die aus der Maßregel entlassen und im Rahmen der Eingliederungshilfe weiter be-
gleitet werden. Aber auch die Abteilungen in Düren und Mönchengladbach stellen Eingliede-
rungshilfeleistungen für diese Personen bereit.   

Abb. 6: Klient*innen im Ambulant Betreuten Wohnen nach Rechtsgrundlage, 31.12.2019  

Anm.: Personen mit delinquenter und forensischer Vorgeschichte sind nur gesondert ausge-
wiesen, sofern dies den Abteilungen bekannt ist. Dunkelziffer möglich. 

2.3 Leben in Gastfamilien 

Die Betreuungszahlen beim Angebot „Leben in Gastfamilien“ sind zwischen 2011 bis 2017 
angestiegen. Im Jahr 2019 haben beide Abteilungen jedoch einen Rückgang der Klient*in-
nenzahlen zu verzeichnen: Bedburg-Hau betreut damit zum 31.12.2019 51 und Viersen 40 
Menschen (vgl. Abbildung 7). In Bedburg-Hau handelt es sich bei vier dieser Klient*innen 
um ehemalige Patient*innen aus der Maßregel. 

Abb. 7: Klient*innen bei Leben in Gastfamilien im Zeitverlauf, jeweils zum 31.12. 
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3. Zielgruppe der Abteilungen für Soziale Rehabilitation 

Wie im vorigen Kapitel deutlich wurde, werden in den Abteilungen für Soziale Rehabilita-
tion zum Stichtag 31.12.2019 302 Klient*innen im Stationären Wohnen, 227 Klient*innen 
im Ambulant Betreuten Wohnen und 91 Klient*innen bei „Leben in Gastfamilien“2 betreut. 
Die folgenden Ausführungen zeigen nun Kennzahlen der Klient*innen, welche eine genau-
ere Beschreibung der derzeit in den Abteilungen betreuten Zielgruppe ermöglichen. 

3.1 Altersstruktur  

Im Stationären Wohnen der Abteilungen für Soziale Rehabilitation liegt der Altersgipfel bei 
51-60 Jahren: In den Abteilungen gehören jeweils mindestens neun (Düren, Köln) und ma-
ximal 29 Klient*innen (Bedburg-Hau) dieser Altersgruppe an (vgl. Abbildung 8). Häufig tritt 
mit insgesamt 64 Klient*innen auch die Altersgruppe 41-50 Jahre auf. Die drittgrößte 
Gruppe bilden 31-40-Jährige mit insgesamt 58 Personen. In den Abteilungen Düsseldorf und 
Köln macht diese Gruppe mit 16 und neun Personen den zweitgrößten Anteil in der Abteilung 
aus. Gar nicht vertreten ist hingegen in allen Abteilungen die Altersgruppe der unter 20-
Jährigen.  

Abb. 8: Altersstruktur der Klient*innen im Stationären Wohnen, 31.12.2019  

Wird die Altersstruktur der Klient*innen im Ambulant Betreuten Wohnen betrachtet, zeigt 
sich ein diverseres Bild als im Stationären Wohnen: In Bedburg-Hau und Düsseldorf ist die 
Mehrzahl der Klient*innen (mit insgesamt 21 bzw. 17 Personen) zwischen 51 und 60 Jahre 
alt. Demgegenüber sind in Mönchengladbach mit neun Personen 41-50-Jährige am stärksten 
repräsentiert (vgl. Abbildung 9). In allen Abteilungen außer in Köln werden auch über 70-
Jährige betreut. Die Zahlen variieren hier zwischen einer Person (in Düsseldorf, Düren und 
Viersen) und sieben Personen (in Bedburg-Hau). Unter 20-Jährige werden zum 31.12.2019 
in keiner Abteilung betreut. 

2 Die im folgenden angegebene Anzahl der Klient*innen bei „Leben in Gastfamilien“ be-
zieht sich in Bedburg-Hau jeweils nur auf die erwachsenen betreuten Personen.  
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Abb. 9: Altersstruktur der Klient*innen im Ambulant Betreuten Wohnen, 31.12.2019

Wird die Altersstruktur der Klient*innen bei „Leben in Gastfamilien“ betrachtet, fällt in 
Viersen die mit 13 Personen hohe Anzahl der 51-60-Jährigen ins Auge, die dort das Ange-
bot nutzen (vgl. Abbildung 10). Sowohl in Bedburg-Hau als auch in Viersen werden unter 
20-Jährige und über 70-Jährige seltener betreut. Diese Personen machen sechs der insge-
samt 91 Menschen aus, die zum 31.12.2019 bei Liga betreut werden.  

Abb. 10: Altersstruktur der Klient*innen bei Leben in Gastfamilien, 31.12.2019

3.2 Geschlecht  

Insgesamt werden im Stationären Wohnen der Abteilungen für Soziale Rehabilitation häufi-
ger Männer als Frauen betreut (vgl. Abbildung 11). Insbesondere in Düren und Viersen wer-
den mit 20 bzw. 50 Personen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klient*innen in der Abteilung 
oft Männer betreut. In Köln zeigt sich ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen männlichen 
und weiblichen Klient*innen.  
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Abb. 11: Geschlecht der Klient*innen im Stationären Wohnen, 31.12.2019

Entsprechend des beschriebenen Vorkommens weiblicher Klientinnen in den Abteilungen für 
Soziale Rehabilitation haben diese auch einen insgesamt geringeren Anteil (37%) an denje-
nigen Personen, die im Rahmen des Stationären Wohnens auf Grundlage des Leistungstyps 
16 betreut werden.3

Abb. 12: Anteil Frauen mit LT16-Maßnahmen im Stationären Wohnen, 31.12.2019

Auch im Ambulant Betreuten Wohnen werden häufiger Männer als Frauen betreut. In Viersen 
sind dies mit 30 Klienten etwa doppelt so viele männliche wie weibliche Personen (vgl. Ab-
bildung 13). In Mönchengladbach werden mit 24 Klienten zum 31.12.2019 sogar dreimal so 
viele Männer wie Frauen betreut. Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis besteht in Dü-
ren. 

3 LT 16: Wohnangebote für Erwachsene mit psychischer Behinderung aufgrund einer 
chronischen psychischen Erkrankung oder einer chronischen Abhängigkeitserkrankung und 
hohem sozialen Integrationsbedarf 
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Abb. 13: Geschlecht der Klient*innen im Ambulant Betreuten Wohnen, 31.12.2019

Auch beim Angebot „Leben in Gastfamilien“, welches von Bedburg-Hau und Viersen ange-
boten wird, sind männliche Klienten mit 34 und 31 Personen häufiger vertreten als weibli-
che (vgl. Abbildungen 14). 

Abb. 14: Geschlecht der Klient*innen bei Leben in Gastfamilien, 31.12.2019 

3.3 Leistungstypen  

In Abbildung 15 wird deutlich, dass die Mehrzahl der Klient*innen des Stationären Wohnens, 
insgesamt 233 Personen, vordergründig im Rahmen des Leistungstyps 16 betreut wird. Die 
Abteilungen arbeiten somit weiterhin vorrangig mit schwer psychisch erkrankten Menschen, 
die einen hohen Hilfebedarf aufweisen.  
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Abb. 15: LT im Stationären Wohnen (Wohnen), 31.12.2019 

Viele Klient*innen des Stationären Wohnens – insgesamt rund 82% aller zum 31.12.2019 
betreuten Klient*innen der Abteilungen – nutzen ergänzend zu den Wohnhilfen Angebote 
zur Tagesstruktur und Beschäftigung (vgl. Abbildung 16). Mit insgesamt 131 Personen wird 
hier der Leistungstyp 24 am häufigsten beansprucht (Einrichtungsinterne tagesstrukturie-
rende Maßnahmen in eigenständigen Organisationseinheiten). Auch der Leistungstyp 23 
(Einrichtungsinterne tagesstrukturierende Maßnahmen) wird eher häufig und von insgesamt 
80 Personen genutzt. In Köln nutzen 25 von 26 Klient*innen der Abteilung Angebote diesen 
Leistungstyp. Auch in Mönchengladbach greifen mit 18 Personen viele Klient*innen auf die-
ses Angebot zurück.  Jeweils sechs Klient*innen nutzen in Mönchengladbach und Viersen im 
Rahmen des LT 25 Arbeits- und Betreuungsangebote einer Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderungen. Sechs Klient*innen in Düsseldorf erhalten Leistungen im Rahmen des Leis-
tungstyps 21 (Maßnahmen der sozialen und medizinisch-beruflichen Rehabilitation für Er-
wachsene mit psychischen Behinderungen). 

Abb. 16: LT im Stationären Wohnen (Tagesstruktur und Beschäftigung), 31.12.2019 

Klient*innen des Ambulant Betreuten Wohnens greifen im Vergleich zu Klient*innen des 
Stationären Wohnens seltener auf ergänzende Angebote zur Tagesstruktur und Beschäfti-
gung zurück. Rund 44% aller zum 31.12.2019 betreuten Klient*innen nutzen Angebote zur 
Tagesstruktur und Beschäftigung. Am häufigsten werden dabei – von insgesamt 50 Kli-
ent*innen – Angebote des LT 24 genutzt (vgl. Abbildung 17).  



12 

Abb. 17: LT im Ambulanten Wohnen (Tagesstruktur und Beschäftigung), 31.12.2019 

Von Klient*innen des Angebotes Leben in Gastfamilien sind im Jahr 2019 in Bedburg-Hau 
33 Personen und in Viersen 16 Personen im Rahmen des LT 25 in einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen tätig. Drei Klient*innen aus Bedburg-Hau sowie sechs Klient*in-
nen aus Viersen nutzen außerdem einrichtungsinterne tagesstrukturierende Maßnahmen 
im Rahmen des LT 24.  

3.4 Kostenträger  

Die Abbildungen 18 bis 20 zeigen, dass die Mehrzahl der Leistungen der Abteilungen für 
Soziale Rehabilitation über den LVR finanziert wird und damit der Eingliederungshilfe zuzu-
rechnen ist. Die Kosten von Eingliederungshilfeleistungen werden nur in Einzelfällen durch 
andere Träger – wie den LWL - bzw. durch Selbstzahlung gedeckt. In den Abbildungen wird 
zugleich ersichtlich, dass die Abteilungen für Soziale Rehabilitation auch einige forensische 
Patient*innen in der Beurlaubung begleiten.4 Die diesbezüglichen Personenzahlen im Stati-
onären Wohnen variieren zwischen null Personen (in Köln) und neun Personen (in Bedburg-
Hau) (vgl. Abbildung 18). Im Ambulant Betreuten Wohnen begleitet im Jahr 2019 die Abtei-
lung Düren zwei und die Abteilung Bedburg-Hau zehn Patient*innen in Beurlaubung aus der 
Maßregel (vgl. Abbildung 19).

4 Der Kostenträger für diese Patient*innen wird in den folgenden Abbildungen als „Land 
NRW“ bezeichnet. 
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Abb. 18: Kostenträger im Stationären Wohnen, 31.12.2019 

Abb. 19: Kostenträger im Ambulant Betreuten Wohnen, 31.12.2019 

Abb. 20: Kostenträger bei Leben in Gastfamilien, 31.12.2019
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3.5 Fachleistungsstunden  

Die meisten Klient*innen im Ambulant Betreuten Wohnen der Abteilungen Düren und Mön-
chengladbach erhalten zum 31.12.2019 zwischen zwei bis vier Fachleistungsstunden. In den 
Abteilungen Bedburg-Hau und Viersen überwiegen mit 26 bzw. 21 Personen Klient*innen, 
die pro Woche zwischen vier bis sechs Fachleistungsstunden erhalten. In Bedburg-Hau und 
Viersen erhält zudem im Abteilungsvergleich eine eher große Anzahl von 21 bzw. elf Perso-
nen Fachleistungsstunden im Umfang von sechs bis neun Fachleistungsstunden. In Düssel-
dorf überwiegt mit 22 Klient*innen die Anzahl der Personen, die weniger als zwei Fachleis-
tungsstunden pro Woche in Anspruch nehmen (vgl. Abbildung 21). 

Abb. 21: Fachleistungsstunden pro Woche im Ambulant Betreuten Wohnen, 31.12.2019 

Anm.: Die Angaben sind auf ganze Zahlen gerundet.  

Abbildung 22 zeigt, wie die Fachleistungen, die insgesamt je Woche in den Abteilungen er-
bracht werden, unter den Klient*innen verteilt sind. Deutlich wird, dass die Mehrzahl der 
Fachleistungsstunden für Klient*innen der Eingliederungshilfe erbracht wird. Die Anteile der 
Fachleistungsstunden, die in den Abteilungen für beurlaubte Patient*innen aus der Maßregel 
erbracht werden, variieren zwischen 0% (in Düren, Köln, Mönchengladbach und Viersen) 
und bis zu 13 % (in Bedburg-Hau). Für Klient*innen der Eingliederungshilfe, die ehemals im 
Rahmen der Maßregel untergebracht waren und mittlerweile entlassen sind, werden in Vier-
sen 21 % der Fachleistungsstunden pro Woche erbracht. Auch in Düren und Mönchenglad-
bach werden mit einem Anteil von 13% bzw. sieben Prozent Fachleistungsstunden für diese 
Personengruppe erbracht. 
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Abb. 22: Verteilung der insgesamt pro Woche erbrachten Fachleistungsstunden im Ambulant 
Betreuten Wohnen nach Rechtsgrundlage, 31.12.2019 

In den Abteilungen Bedburg-Hau und Viersen erhalten Klient*innen im Rahmen des Ange-
botes „Leben in Gastfamilien“ vordergründig zwei bis vier Fachleistungsstunden pro Woche. 
In Bedburg-Hau erhalten 17 Personen zudem vier bis sechs Fachleistungsstunden pro Woche 
(vgl. Abbildung 23). 

Abb. 23: Fachleistungsstunden pro Woche bei Leben in Gastfamilien, 31.12.2019

Anm.: Die Angaben sind auf ganze Zahlen gerundet. 

3.6 Psychiatrische Krankenhausbehandlung im Verlauf der Betreuung 

Insgesamt wurden im Jahr 2019 74 Klient*innen des Stationären Wohnens psychiatrisch im 
Krankenhaus behandelt. Dies entspricht einem Anteil von rund 25% aller Klient*innen des 
Bereichs. 34 Klient*innen, für die in 2019 Krankenhausaufenthalte dokumentiert wurden, 
wurden dabei einmal behandelt. Insgesamt 19 Personen wurden drei bis fünf Mal behandelt. 
In Düsseldorf und Düren wurde jeweils eine Person mehr als fünf Mal behandelt; in Mön-
chengladbach waren es zwei und in Viersen drei Personen. (vgl. Abbildung 24).  



16 

Abb. 24: Klient*innen im Stationären Wohnen mit psychiatrischen Krankenhausaufenthalten 
im Jahr 2019

53 Klient*innen des Ambulant Betreuten Wohnens und damit rund 23% aller Klient*innen 
des Bereichs wurden in 2019 stationär psychiatrisch behandelt. Wie im Stationären Wohnen 
wurden die meisten Klient*innen (insgesamt 24 Personen) einmal behandelt. Insgesamt drei 
Personen wurden mehr als fünf Mal innerhalb des Jahres 2019 stationär psychiatrisch be-
handelt (vgl. Abbildung 25). 

Abb. 25: Klient*innen im Ambulant Betreuten Wohnen mit psychiatrischen Krankenhausauf-
enthalten im Jahr 2019 

Anm.: Die Auswertung erfolgte auf Grundlage der Angaben aus den Abteilungen für Sozi-
ale Rehabilitation. Eine Dunkelziffer ist möglich, da im Rahmen der ambulanten Betreuung 
ggf. nicht alle KH-Aufenthalte bekannt werden. 

Elf Klient*innen des Angebotes „Leben in Gastfamilien“ wurden in 2019 in Bedburg-Hau 
zwischen einmal bis maximal fünf Mal stationär psychiatrisch behandelt (vgl. Abbildung 
26). Von den Viersener Liga-Klient*innen wurden zwei Personen einmal behandelt. In Bed-
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burg-Hau wurden in 2019 damit rund 22% aller Liga-Klient*innen stationär psychiatrisch 
behandelt und in Viersen rund 5%. 

Abb. 26: Klient*innen bei Leben in Gastfamilien mit psychiatrischen Krankenhausaufenthal-
ten im Jahr 2019 

Anm.: Die Auswertung erfolgte auf Grundlage der Angaben aus den Abteilungen für Sozi-
ale Rehabilitation. Eine Dunkelziffer ist möglich, da im Rahmen des Angebotes Liga ggf. 
nicht alle KH-Aufenthalte bekannt werden. 

3.7 Psychiatrische Krankenhausbehandlung vor Aufnahme der Betreuung 

Die folgenden Ausführungen stellen die Anzahl der Klient*innen dar, die vor Aufnahme in 
die Abteilungen der Rehabilitation in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt wur-
den. Hierfür wurde in den Darstellungen der Begriff "vorausgehend" gewählt. Dieser Be-
griff wurde im Rahmen der Kennzahlenerfassung so definiert, dass die Aufnahme in die 
Abteilung für Soziale Rehabilitation spätestens drei Monate nach Beendigung der Kranken-
hausbehandlung erfolgte. 

Von den im Kalenderjahr 2019 neu aufgenommenen Klient*innen im Stationären Wohnen 
der Abteilungen für Soziale Rehabilitation wurden 26 Personen vorausgehend stationär 
psychiatrisch behandelt (vgl. Abbildung 27). Dies entspricht einem von rund 63% der Neu-
aufnahmen in 2019 (vgl. Kap. 4.1) 
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Abb. 27: In 2019 aufgenommene Klient*innen des Stationären Wohnens mit vorausgehen-
der psychiatrischer Krankenhausbehandlung 

Von den im Kalenderjahr 2019 neu aufgenommenen Klient*innen im Ambulant Betreuten 
Wohnen wurden 18 Personen vorausgehend stationär psychiatrisch behandelt (vgl. Abbil-
dung 28). Dies entspricht einem Anteil von rund 41% der Neuaufnahmen in 2019 (siehe 
Kap. 4.1).

Abb. 28: In 2019 aufgenommene Klient*innen des Ambulant Betreuten Wohnens mit vo-
rausgehender psychiatrischer Krankenhausbehandlung 

Im Bereich Liga wurden im Jahr 2019 sowohl in Bedburg-Hau als auch in Viersen keine 
Neuaufnahmen mit vorausgehender psychiatrischer Krankenhausbehandlung dokumen-
tiert.  

4. Fluktuation und Verweildauer in den Wohnbereichen  

4.1 Fluktuation 

Insgesamt gab es in 2019 in den Abteilungen im Bereich des Stationären Wohnens 41 Zu- 
und 34 Abgänge. In den Abteilungen Mönchengladbach, Düren und Bedburg-Hau herrschte 
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in 2019 ein weitgehend ausgewogenes Verhältnis zwischen Zu- und Abgängen (vgl. Abbil-
dung 29). In den Abteilungen Viersen, Köln und Düsseldorf gab es in 2019 mehr Zu- als 
Abgänge. Die meisten Zugänge (insgesamt elf Personen) erfolgten in 2019 aus der Maßre-
gel. Insgesamt 13 Personen wurden von den Abteilungen in Pflegeeinrichtungen übermittelt 
und drei Personen sind verstorben.  

Abb. 29: Zu- und Abgänge im Stationären Wohnen, 2019 

Abbildung 30 zeigt im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens insgesamt mehr Zu- als 
Abgänge für das Kalenderjahr 2019 (44 Zugänge und 29 Abgänge). Insgesamt 13 der neu 
aufgenommenen Klient*innen nahmen zuvor keine Betreuung in Anspruch. Insgesamt zwölf 
der Abgänge entfallen auf Personen, die anschließend in keine weitere Betreuung vermittelt 
wurden. In Köln gab es im Jas Jahr 2019 weder Zu- noch Abgänge. 

Abb. 30: Zu- und Abgänge im Ambulant Betreuten Wohnen, 2019 

Bei der Hilfeform „Leben in Gastfamilien“ sind in Bedburg-Hau und Viersen im Kalenderjahr 
2019 jeweils sechs Zugänge dokumentiert. In Bedburg-Hau kam es zu zwölf Abgängen, in 
Viersen zu zwei (vgl. Abbildung 31).  
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Abb. 31: Zu- und Abgänge bei Leben in Gastfamilien, 2019

4.2 Verweildauer5

Von den 302 Klient*innen im Stationären Wohnen wird der größte Anteil mit insgesamt 52 
Personen bereits seit elf bis 20 Jahren in den Abteilungen für Soziale Rehabilitation betreut. 
Die Abteilungen Bedburg-Hau und Mönchengladbach betreuen mit 20 bzw. 14 Klient*innen 
im Vergleich zu den anderen Abteilungen eine eher hohe Anzahl dieser Personengruppe (vgl. 
Abbildung 32). Die zweitgrößte Gruppe bilden mit insgesamt 48 Personen die Menschen, die 
seit sechs bis zehn Jahren betreut werden. In Köln macht diese Gruppe mit 13 Personen den 
größten Anteil der dort betreuten Klient*innen aus. Personen, die seit über 20 Jahren betreut 
werden, bilden mit insgesamt 26 Personen die derzeit kleinste Gruppe in den Abteilungen. 
Die Hälfte dieser Klient*innen (13 Personen) wird in Bedburg-Hau begleitet.  

Abb. 32: Klient*innen im Stationären Wohnen nach Verweildauer, 31.12.2019

5 Für die folgenden Abbildungen gilt zu beachten, dass die Kennzahlen zur Verweildauer 
in Viersen zum Abfragezeitpunkt nicht ermittelbar waren und daher nicht in die Auswer-
tung eingeflossen sind. 
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Die Verweildauer im Ambulant Betreuten Wohnen ist im Vergleich zum Stationären Wohnen 
deutlich geringer. Hier sind in 2019 solche Klient*innen am meisten vertreten, die seit ein 
bis zwei Jahren betreut werden – insgesamt 73 von 227 Personen. Die größte Anzahl dieser 
Personen ist – bedingt durch die weitreichenden Schritte der Ambulantisierung - der Abtei-
lung Bedburg-Hau mit 48 Personen zuzuordnen (vgl. Abbildung 33). Klient*innen, die kürzer 
als ein Jahr betreut werden, sind mit einer Anzahl von abteilungsweit 37 Personen am zweit-
häufigsten vertreten. Dies trifft in gleicher Weise auf Personen zu, die seit drei bis fünf 
Jahren in den Abteilungen ambulant begleitet werden. Klient*innen, die seit elf bis 20 Jahren 
betreut werden, kommen mit sieben Personen fast ausschließlich in Mönchengladbach vor. 
Lediglich in Bedburg-Hau wird eine weitere Person bereits über diesen langen Zeitraum hin-
weg begleitet. 

Abb. 33: Klient*innen im Ambulant Betreuten Wohnen nach Verweildauer, 31.12.2019

Die meisten Klient*innen der Hilfeform „Leben in Gastfamilien“ werden in Bedburg-Hau seit 
sechs bis zehn Jahren (16 Personen) betreut. Mit jeweils zwölf Klient*innen sind Personen, 
die seit ein bis zwei Jahren betreut werden genauso stark vertreten, wie Personen, die be-
reits seit elf bis 20 Jahren betreut werden (vgl. Abbildung 34).  

 Abb. 34: Klient*innen bei Leben in Gastfamilien nach Verweildauer, 31.12.2019 
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5. Stellung der Abteilungen im Rahmen der regionalen Versorgung 

Bezugsquelle für die folgenden Kennzahlen zu Einwohner/-innen und insgesamt bewilligten 
Anträgen auf Eingliederungshilfeleistungen im jeweiligen Versorgungsgebiet ist der regio-
nalisierte Datenbericht 2018 des LVR, hier Dezernat 7. 
Dieser wurde dem Sozialausschuss im August 2020 mit Vorlage 14/4135 zur Kenntnis ge-
geben. Die aktuellsten Daten zur regionalen Versorgung liegen zum Stichtag 31.12.2018 
vor, so dass diese als Bezug für die folgende Darstellung genutzt werden. Die hinzugezo-
gene Berechnung der Anteile der Abteilungen für Soziale Rehabilitation an der Gesamtver-
sorgung beruht auf den Daten der Kennzahlenerhebung in den Abteilungen für Soziale Re-
habilitation zum Stichtag 31.12.2019. Aufgrund der voneinander abweichenden Stichtags-
Daten sind die Berechnungen nicht als abschließend zu betrachten, sondern dienen ledig-
lich einer Orientierung. 

5.1 Stellung des stationären Bereichs  

Abbildung 35 zeigt die Versorgungsgebiete der Abteilungen für Soziale Rehabilitation, die 
Anzahl bewilligter Anträge auf Stationäres Wohnen sowie den Anteil, den die Abteilungen 
für Soziale Rehabilitation an der Versorgung übernehmen.  

In den Versorgungsgebieten der Abteilungen für Soziale Rehabilitation lagen zum 
31.12.2018 insgesamt 1.645 bewilligte Anträge auf Stationäres Wohnen für Menschen mit 
seelischen Behinderungen vor. 307 Personen werden zum 31.12.2019 durch die Abteilungen 
für Soziale Rehabilitation des LVR im Rahmen der Eingliederungshilfe betreut – sie überneh-
men damit rund 19% der Versorgung von Menschen mit seelischen Behinderungen in den 
angegebenen Gebieten.  
Ein Blick auf die jeweiligen Versorgungsgebiete zeigt, dass der Kreis Kleve im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl mit 0,67 bewilligten Anträgen pro 1.000 Einwohner ein eher großes Angebot 
der stationären Eingliederungshilfe vorhält, wovon die Klinik Bedburg-Hau im Jahr 2019 rund 
32% der Versorgung abdeckt (vgl. Abbildung 35). Die Abteilungen für Soziale Rehabilitation 
der Kliniken Düren und Viersen decken mit jeweils ca. 39% bzw. 43 % ebenfalls einen gro-
ßen Anteil der Versorgung in ihrem jeweiligen Gebiet ab.  

Abb. 35: Regionale stationäre Versorgung von Menschen mit seelischer Behinderung 

*gilt für alle bewilligten Anträge auf stationäres Wohnen für die Gruppe der Menschen mit 
seelischer Behinderung 
**Angaben umfassen ausschließlich die in den Abteilungen betreuten Personen im Rahmen 
der Eingliederungshilfe. Patient/-innen, die im Rahmen der Beurlaubung aus der Forensik 
in den Abteilungen begleitet werden, sind von der Berechnung ausgenommen. 

Zum Stichtag 31.12.2018 Zum Stichtag 31.12.2019 

Klinik Versorgungsgebiet Einwohner 
Bewilligte 
Anträge 

(Gesamt)* 

Bewilligte 
Anträge 
pro 1000 

EW* 

Klienten/
-innen 

der Abt. 
Sozialen 
Reha** 

Anteil bewilligte 
Anträge in den 

Abt. Soziale Reha
an den insgesamt 
bewilligten Anträ-

gen in %** 

Bewilligte Anträge 
der Abt. Soziale 
Reha pro 1000 
Einwohner**   

BH Kreis Kleve 310.974 207 0,67 67 32,37% 0,22 

Dn Kreis Düren 263.722 137 0,52 54 39,42% 0,20 

D Düsseldorf 619.294 391 0,63 55 14,07% 0,09 

K Köln 1.085.664 617 0,57 23 3,73% 0,02 

MG Mönchengladbach 261.454 145 0,55 43 29,66% 0,16 

V Kreis Viersen 298.935 148 0,50 65 43,92% 0,22 
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5.2 Stellung des ambulanten Bereichs  

Zum 31.12.2018 lagen in den Versorgungsgebieten der Abteilungen für Soziale Rehabilita-
tion insgesamt 9.255 bewilligte Anträge auf Ambulant Betreutes Wohnen (inklusive „Leben 
in Gastfamilien“) vor. Werden diese Zahlen in Bezug zu den Kennzahlen der Abteilungen für 
Soziale Rehabilitation zum 31.12.2019 gesetzt, zeigt sich, dass die Abteilungen mit der Be-
treuung von 298 Klient*innen im Rahmen der Eingliederungshilfe insgesamt rund 3,2 % der 
ambulanten Versorgung von Menschen mit seelischen Behinderungen in den genannten Re-
gionen abdecken. Mönchengladbach stellt mit 5,21 bewilligten Anträgen pro 1.000 Einwoh-
ner das größte ambulante Versorgungsangebot bereit (vgl. Abbildung 36). Die Abteilungen 
Bedburg-Hau und Viersen haben im Vergleich der Abteilungen – aufgrund des zusätzlichen 
Angebotes „Leben in Gastfamilien“ - mit rund 13 % bzw. ca. 9 %% einen größeren Anteil 
an der ambulanten Versorgung von Menschen mit Behinderungen in ihrem jeweiligen Gebiet. 

Abb.: 36: Regionale ambulante Versorgung von Menschen mit seelischer Behinderung 
Zum Stichtag 31.12.2018 Zum Stichtag 31.12.2019 

Klinik Versorgungsgebiet Einwohner 

Bewilligte 
Anträge 

(Ge-
samt)* 

Bewilligte 
Anträge 
pro 1000 

EW* 

Klienten/
-innen der 
Abt. Sozi-

alen 
Reha** 

Anteil bewilligte 
Anträge in den 

Abt. Soziale 
Reha 

an den insge-
samt bewilligten 

Anträgen in 
%** 

Bewilligte Anträge 
der Abt. Soziale 
Reha pro 1000 
Einwohner**   

BH Kreis Kleve 310.074 910 2,93 118 12,97% 0,38 

Dn Kreis Düren 263.722 735 2,79 24 3,27% 0,09 

D Düsseldorf 619.294 1.421 2,29 40 2,81% 0,06 

K Köln 1.085.664 3.911 3,60 3 0,08% 0,00 

MG Mönchengladbach 261.454 1.361 5,21 32 2,35% 0,12 

V Kreis Viersen 298.935 917 3,07 81 8,83% 0,27 

*gilt für alle bewilligten Anträge auf Ambulant Betreutes Wohnen für die Gruppe der Men-
schen mit seelischer Behinderung 
**inklusive Liga-Klient*innen. Angaben umfassen ausschließlich die in den Abteilungen be-
treuten Personen im Rahmen der Eingliederungshilfe. Patient/-innen, die im Rahmen der 
Beurlaubung aus der Forensik in den Abteilungen begleitet werden, sind von der Berech-
nung ausgenommen. 

7. Ausblick 

Der Gesundheitsausschuss hat in der Sitzung am 23.03.2018 den Bericht über den aktuellen 
Sachstand zur klinikübergreifenden Weiterentwicklung der Abteilungen für Soziale Rehabili-
tation an den LVR-Kliniken gemäß Vorlage Nr. 14/2462 zur Kenntnis genommen und gebe-
ten, über die weitere Entwicklung der Bereiche für Soziale Rehabilitation alle zwei Jahre im 
Rahmen eines Qualitäts- und Leistungsberichtes zu berichten. 

Mit diesem Qualitätsbericht für das Bezugsjahr 2019 werden die wesentlichen Ergebnisse 
des gesteuerten Entwicklungsprozesses aus den Jahren 2014 bis 2017, die im Qualitätsbe-
richt mit dem Bezugsjahr 2017 ihren Niederschlag fanden, bestätigt. 

In der besonderen Entwicklungsphase der Jahre 2014 bis 2017 ist es gelungen fast alle 
Entwicklungsziele der Weiterentwicklung der Bereiche für Soziale Rehabilitation zu errei-
chen. Insbesondere konnte der Anteil der ambulanten Leistungen deutlich gesteigert wer-
den. Die Kennzahlen dieses Qualitätsberichtes zeigen, dass es in fast allen Abteilungen ge-
lungen ist, das deutliche Wachstum des ambulanten Bereichs aus den Jahren 2014 bis 2017 
auch im Folgezeitraum zu bestätigen. So erreicht der Anteil des ambulanten Angebotes unter 
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Einrechnung von LiGa, dass von der Abteilung für Soziale Rehabilitation der LVR-Klinik Be-
dburg-Hau und dem LVR-Wohnverbund der LVR Viersen angeboten wird, 51% des Gesamt-
angebotes. Ohne LiGa beträgt der ambulante Anteil immer noch knapp 43 %.  
Sowohl in ambulanten als auch stationären Wohnformen konnten in nennenswerter Anzahl 
Menschen betreut werden, die zuvor im Maßregelvollzug untergebracht waren. Dies zeigt 
eine hohe Integrationskraft der Abteilungen für Soziale Rehabilitation für diese Klientel. 

Mit dem letzten Qualitätsbericht (Bezugsjahr 2017) wurde die sichtbare Tendenz zur De-
zentralisierung der Wohnhilfen, insbesondere im Vergleich zu den verwendeten Daten aus 
dem Jahr 2011 aufgezeigt. Im Bericht für das Bezugsjahr (2019) konnten dazu keinen we-
sentlichen neuen Impuls vermerkt werden. Die vorherrschende Situation auf dem Woh-
nungs- und Grundstückmarkt hat bisher eine Realisierung zusätzlicher dezentraler Objekte 
oder ggfls. notwendiger Ersatzlösungen verhindert.  
Nach erfolgreichem Umbau wird für die Abteilung für Soziale Rehabilitation der LVR-Klinik 
Düren ein weiteres dezentrales Gebäude in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen. 
Im Mittelpunkt zeitnaher Aktivitäten der Abteilungen für Soziale Rehabilitation der LVR-Kli-
niken Bedburg-Hau und Düsseldorf stehen Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen von jeweils 
einem Gebäude.  
Möglichkeiten der Erschließung neuer Wohnmöglichkeiten für Klient*innen werden. zwischen 
den Abteilungsleitungen, Klinikvorständen und der Verbundzentrale fortlaufend eruiert. Bis-
her können jedoch noch keine weiteren abgestimmten Planungen vorgestellt werden.  
Für die Abteilung Soziale Rehabilitation der LVR-Klinik Bedburg-Hau, welche auf Grund des 
relativ alten Gebäudebestandes einen erhöhten Sanierungs- und Erneuerungsbedarf auf-
weist, sollen im Rahmen eines Projektes, das bei Schriftlegung dieses Berichte in Vorberei-
tung ist, neue Lösungen gefunden werden. 
Ergänzend ist in Bezug auf den dezentralen Gebäudebestand zu vermerken, dass die Abtei-
lungen der LVR Kliniken Köln und Mönchengladbach ausschließlich dezentrale Angebote vor-
halten. 

Hinsichtlich der qualitativen Weiterentwicklung der Abteilungen haben sich spezifische Kon-
zepte zur Personalentwicklung, Gewaltprävention und zum Qualitätsmanagement in einer 
ersten Stufe bewährt.  
Aktuell und im Folgejahr werden diese Konzepte überprüft und ggfls. überarbeitet. Bereits 
im letzten Qualitätsbericht wurde darauf hingewiesen, dass verschiedene Konzepte erprobt 
und organisatorische Prozesse angepasst werden müssen. Die damit verbundene konzepti-
onelle Konsolidierung der Abteilungen kann als noch nicht abgeschlossen betrachtet werden. 
Vielmehr sind mit der phasenweisen Umsetzung des SGB IX (BTHG) neue Anpassungen und 
möglicherweise zum Teil auch notwendige Neubewertungen bisheriger Zielvorstellungen er-
forderlich.  
Als Grundlage für diese Anpassungen und ggfls. Neubewertungen und den Abschluss neuer 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen sind die neuen Strukturen, die durch das SGB IX 
und den Landesrahmenvertrag gemäß § 131 SGB IX vorgegeben werden, zu berücksichti-
gen. Dabei sollen Fachkonzepte als wichtige Bezugsgröße für die Ermittlung neuer Vergü-
tungssätze herangezogen werden. Diese Fachkonzepte sind in nächster Zeit zu erarbeiten 
und im LVR-Verbund abzustimmen. 
Im Ergebnis ist neben konzeptionellen Veränderungen auch eine notwendige Überarbeitung 
des Kennzahlensatzes, der Grundlage der Qualitätsberichte ist, nicht auszuschließen. 
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